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Zweites Gesetz
zur Änderung der Verfassung von Berlin

Vom 3. April 1998
Das Abgeordnetenhaus hat unter Beachtung der Vorschrift des
Artikels 100 der Verfassung von Berlin das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel I

Die Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl.
S. 779), geändert durch Gesetz vom 14. Juni 1996 (GVBl. S. 233),
wird wie folgt geändert:

1. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

(1) Berlin gliedert sich in zwölf Bezirke. Diese umfassen
die bisherigen Bezirke

1. Mitte, Tiergarten und Wedding,

2. Friedrichshain und Kreuzberg,

3. Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow,

4. Charlottenburg und Wilmersdorf,

5. Spandau,

6. Zehlendorf und Steglitz,

7. Schöneberg und Tempelhof,

8. Neukölln,

9. Treptow und Köpenick,

10. Marzahn und Hellersdorf,

11. Lichtenberg und Hohenschönhausen,

12. Reinickendorf.

(2) Jede Änderung seines Gebietes bedarf der Zustim-
mung der Volksvertretung. Eine Änderung der Grenzen der
Bezirke kann nur durch Gesetz vorgenommen werden. Für
Grenzänderungen von geringerer Bedeutung, denen die
beteiligten Bezirke zustimmen, kann durch Gesetz Abwei-
chendes bestimmt werden.“

2. Artikel 38 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Abgeordnetenhaus besteht aus mindestens 130
Abgeordneten.“

3. Artikel 41 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Abgeordnetenhaus wählt für die Dauer der Wahl-
periode aus seiner Mitte den Präsidenten und zwei Vizepräsi-
denten des Abgeordnetenhauses sowie die übrigen Mitglie-
der des Präsidiums. Für die Wahl des Präsidenten und der
Vizepräsidenten haben die Fraktionen das Vorschlagsrecht
in der Reihenfolge ihrer Stärke. Für die Wahl der übrigen
Mitglieder des Präsidiums hat jede Fraktion das Vorschlags-
recht für ein Mitglied und für so viele weitere Mitglieder, wie
nach ihrer Stärke auf die Fraktionen entfallen. Für die Wahl
des gesamten Präsidiums wird die Stärke der Fraktionen
nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren berechnet.“

4. Artikel 44 Abs. 1 bis 3 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Abgeordnetenhaus setzt nach Bedarf Ausschüsse
aus seiner Mitte ein. Die Ausschüsse tagen grundsätzlich
öffentlich.

(2) Die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die
Besetzung der Vorsitze richten sich nach der Stärke der Frak-
tionen (Artikel 41 Abs. 2 Satz 4). Die Fraktionen benennen
dem Präsidenten die auf sie entfallenden Mitglieder. Frakti-
onslose Abgeordnete haben das Recht, in den Ausschüssen
ohne Stimmrecht mitzuarbeiten.
(3) Alles Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abge-
ordnetenhauses.“

5. Es wird folgender neuer Artikel 46a eingefügt:

„Artikel 46a

Das Abgeordnetenhaus wählt aus seiner Mitte einen Aus-
schuß für Verfassungsschutz. Für die Wahl der Mitglieder
steht den Fraktionen das Vorschlagsrecht in entsprechender
Anwendung des Artikels 44 Abs. 2 Satz 1 zu.“

6. Artikel 48 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Alles Nähere, auch die Bestimmung der Mitglieder
des Untersuchungsausschusses, wird durch Gesetz geregelt.“

7. Artikel 54 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Abgeordnetenhaus wird unbeschadet der Vor-
schrift des Absatzes 5 für fünf Jahre gewählt. Die Wahlperi-
ode beginnt mit dem ersten Zusammentritt des Abgeord-
netenhauses. Die Neuwahl findet frühestens 56 und späte-
stens 59 Monate nach dem Beginn der Wahlperiode des
Abgeordnetenhauses statt.“

8. Artikel 55 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Senat besteht aus dem Regierenden Bürgermei-
ster und bis zu acht Senatoren, von denen zwei zu Bürger-
meistern gewählt werden.“

9. Artikel 56 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Wahl der Bürgermeister und der Senatoren
erfolgt auf Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters durch
das Abgeordnetenhaus.“

10. Artikel 66 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Bezirke erfüllen ihre Aufgaben nach den Grund-
sätzen der Selbstverwaltung. Sie nehmen regelmäßig die ört-
lichen Verwaltungsaufgaben wahr.“

11. Artikel 67 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Senat nimmt durch die Hauptverwaltung die
Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeutung wahr. Dazu
gehören:

1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegen-
heiten, Steuerung, Aufsicht),

2. die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung,

3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer
Eigenart zwingend einer Durchführung in unmittelba-
rer Regierungsverantwortung bedürfen.

Die Ausgestaltung der Aufsicht wird durch Gesetz gere-
gelt. Es kann an Stelle der Fachaufsicht für einzelne Auf-
gabenbereiche der Bezirke ein Eingriffsrecht für alle Auf-
gabenbereiche der Bezirke für den Fall vorsehen, daß
dringende Gesamtinteressen Berlins beeinträchtigt wer-
den.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort „übt“ das Wort
„auch“ eingefügt.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Aufgaben des Senats außerhalb der Leitungs-
aufgaben werden im einzelnen durch Gesetz mit zusam-
menfassendem Zuständigkeitskatalog bestimmt. Im Vor-
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griff auf eine Katalogänderung kann der Senat durch
Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der Hauptverwal-
tung den Bezirken zuweisen.“

d) Absatz 4 Satz 1 wird aufgehoben.

e) In Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Im Einvernehmen mit den Bezirken legt der Senat die
örtliche Zuständigkeit durch Rechtsverordnung fest.“

12. Artikel 68 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.“

13. Artikel 70 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Bezirksverordnetenversammlung besteht aus
55 Mitgliedern. Auf Bezirkswahlvorschläge, für die weniger
als drei vom Hundert der Stimmen abgegeben werden, ent-
fallen keine Sitze.“

14. In Artikel 99 Satz 1 werden die Worte „Bis zum Ende der
13. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin“ durch
die Worte „Bis zum 1. Januar 2010“ ersetzt.

15. Es wird folgender Artikel 99a eingefügt:

„Artikel 99a

(1) Die Bezirke, die in der 14. Wahlperiode des Abgeord-
netenhauses von Berlin aus bisherigen Bezirken zusammen-
gelegt werden, werden zum 1. Januar 2001 gebildet.

(2) In der 14. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von
Berlin besteht die Bezirksverordnetenversammlung in einem
neuen Bezirk, der aus zwei bisherigen Bezirken zusammen-
gelegt wird, aus 69 Mitgliedern und in einem neuen Bezirk,
der aus drei bisherigen Bezirken zusammengelegt wird, aus
89 Mitgliedern. Diese Bezirksverordnetenversammlung tritt
erstmalig im Oktober 2000 zusammen und wählt das neue
Bezirksamt, dessen Amtszeit am 1. Januar 2001 beginnt. Sie
besteht aus den Bezirksverordnetenversammlungen der bis-
herigen Bezirke, deren jeweilige Mitgliederzahl entspre-
chend dem Verhältnis der Zahl der Wahlberechtigten der bis-
herigen Bezirke zur Zahl der Wahlberechtigten des neuen
Bezirks bei der Wahl zur 14. Wahlperiode des Abgeordneten-
hauses von Berlin aus der Gesamtzahl der Mitglieder der
Bezirksverordnetenversammlung des neuen Bezirks errech-
net wird. Die Mitglieder der Bezirksverordnetenversamm-
lungen der bisherigen Bezirke sind zugleich Mitglieder der
Bezirksverordnetenversammlungen der neuen Bezirke. Die
Amtszeit der Bezirksverordnetenversammlungen der bis-
herigen Bezirke endet mit Ablauf des 31. Dezember 2000.

(3) In den bisherigen Bezirken, die zu neuen Bezirken
zusammengelegt werden, haben die Mitglieder der Bezirks-
ämter, die zu Beginn der 14. Wahlperiode des Abgeordneten-
hauses von Berlin im Amt sind, ihre Ämter bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2000 weiterzuführen. Eine Abwahl nach
Artikel 76 ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Eine Nach-
wahl bis zum 31. Dezember 2000 ist nur zulässig, wenn das
bisherige Bezirksamt aus weniger als drei Mitgliedern
besteht.

(4) Die Bezirksämter und die Bezirksverordnetenver-
sammlungen der bisherigen Bezirke, die zu neuen Bezirken
zusammengelegt werden, bereiten die Zusammenlegung vor
und führen die Organisation der Bezirksverwaltungen
zusammen.

(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Artikel I Nr. 1 tritt zum 1. Januar 2001 in Kraft.

(3) Artikel I Nr. 2, 7 und 13 tritt am Tage der Wahl zur
14. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin in Kraft.

(4) Artikel I Nr. 3, 5 und 10 bis 12 tritt zu Beginn der 14. Wahl-
periode in Kraft.

(5) Artikel I Nr. 8 und 9 findet auf den bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes im Amt befindlichen Senat keine Anwendung.

(6) Artikel I Nr. 2, 7 und 13 ist während der 13. Wahlperiode für
die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Abgeord-
netenhaus beziehungsweise zu den Bezirksverordnetenversamm-
lungen anzuwenden.

(7) Bereits vor Inkrafttreten der in den Absätzen 2 bis 4
genannten Regelungen können Rechtsvorschriften, die diese
Regelungen nach ihrem Inkrafttreten umsetzen sollen, erlassen
werden.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Eberhard D i e p g e n
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